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Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren,
aus Sicht des Referats Kommunale Wärmeplanung der BUKEA wird bzgl. der Behördenbeteiligung
im B-Plan-Verfahren Kleiner Grasbrook 2, wie folgt, Stellung genommen:
Die vorgesehene Regelung zu einem Anschluss- und Benutzungsgebot an ein Wärmenetz in § 2
Nr. 18 des Verordnungsentwurfs wird begrüßt. Es wird jedoch darum gebeten, vor dem Wort Ab-
wärme das Wort unvermeidbarer einzufügen.
In Hinblick auf den Abschnitt 5.8 (Energieversorgung) des Begründungsentwurfs (S. 118f. bzw. S.
121f. im PDF) wird darauf hingewiesen, dass das Hamburgische Klimaschutzgesetz (HmbKliSchG)
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2023 (HmbGVBl. S. 443) geändert wurde.
Es wird darüber hinaus darauf hingewiesen, dass Erneuerbare Energien gem. § 3 Abs. 1 Nr. 5
HmbKliSchG Energien im Sinne von § 3 Abs. 2 Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind. Unvermeidbare
Abwärme ist gem. § 3 Abs. 1 Nr. 23 HmbKliSchG als Abwärme aus Prozessen, die eine inner-
betriebliche Abwärmevermeidungs- und Effizienzkaskade beinhalten, definiert. In diesem Abschnitt
sollte darüber hinaus auf die Regelungen des Wärmeplanungsgesetzes (WPG) in Hinblick auf die
Dekarbonisierung von Wärmenetzen hingewiesen werden (§ 29ff.).
Überdies wird auf die Regelung des § 16 HmbKliSchG i.V.m. der Photovoltaikpflicht-Umsetzungsverordnung
(PVUmsVO) hingewiesen. Gemäß dieser Regelung sind nach dem 01.01.2024 errichtete Photo-
voltaikanlagen auf mindestens 30 % der Bruttodachfläche von Neubauten zu errichten.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft
Amt Energie und Klima
Abteilung Energierecht und städtische Energiepolitik
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